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Lawinen und Planung
Von W. Schwarz, Interlaken Oxf. : 911 : 384.1

1. Kurzfassung

^hemas vorliegenden Artikel soll ein Einstieg in die Probleme des
eitler l *^^inen und Planung» über die Lawinenstatistik und das Beispiel
%erseit ^^^"^atastrophensituation ermöglicht werden. Es wurden hiezu

Spiele ®^"^chweizerische und anderseits auch bernische Zahlen und
Mrcj ^ ^wendet. Die Handhabung der Ortsplanung in Lawinengebieten
^Pitel ^ ^hand der bernischen Verhältnisse dargelegt. In einem weitern
^rz beh^ Beeinflussbarkeit der Planung durch Lawinenverbauungen
^heu g^^elt und die Förderung der letzteren durch den Bund einer kriti-

-p Pachtung unterzogen. Schliesslich wird die Bedeutung der Planung
lochen ^°**anlagen, vor allem touristischer Art, in Lawinengebieten be-

2. Angaben aus der Lawinenstatistik

ru^ 40 Jahren von 1940/41—1979/80 sind aus den Schweizer

^ I027 M
Schadenfälle von Lawinen bekannt. In der gleichen Zeit

Stiedery Renschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Bei einer Auf-
i^nnte\f^^ Zahl (Tabelle 1) entfallen 205 Personen oder 20 ®/o auf so-

^ vu^^^frophenopfer; dabei handelt es sich um Menschen, die in
1 vom Lawinentod ereilt wurden. Aus den letzten 100 Jahren

7a£>e//e 1. Lawinenopfer 1940/41 bis 1979/80 in der Schweiz

OUriTi -4 Tora/ Pro lahr /4nr«7 in %
4H, .«n ^
C'ter 632 16 61,5
T*>opw „

190 5 18,5
\^194O/4 205 5 20,0

lJJ^_1979/80 1027 26 100

Si ^ ^?^Qpfe^ ^^weiz die folgenden schweren Lawinenwinter mit Katastro-
0/51

® ^kannt: 1887/1888, 1916/17, 1934/35, 1941/42, 1944/45,
' 53/54, 1967/68, 1969/70 und 1974/75. Die in solchen Kata-Vi,orstwes., 152 (1981) 6: 425—442 425



Strophenwintern bis in die Siedlungsräume vordringenden Schadeol® ^werden als «Katastrophen-» oder «Tallawinen» bezeichnet; diese
^ell®

Sachen neben den bereits genannten Menschenopfern auch grosse ma

Schäden an Gebäuden, Viehhabe und an Schutzwäldern (Tabelle 2)-

7aèe/le 2. Die Lawinenwinter in der Schweiz von 1950/51 bis 1979/80

mit ihren Opfern und Schäden >

Todesopfer Gehäudescliäden

,/afir Total Davon
Katastro-
päenop/er

Wald-
.sc/iaden

Häuser Ställe

1950/51 98 80 170 000 187 999 303

1953/54 33 12 10 300 63 440 131

1967/68 37 26 25 400 97 148 159

1969/70 56 30 41000 21 77 39

1974/75 27 11 146 000 72 233 153

1977/78 44 — 12 500 107 32 49

Die nach Conz (1910) im schweizerischen Alpengebiet bekannten

Lawinenzüge zeigen, wie bedrängt dort der menschliche Siedlungst yo'
Von seiner Verletzbarkeit durch Grosslawinen legen die Lawinen

phen früherer Jahrhunderte ein beredtes Zeugnis ab (Tabelle 3).

• er AlP®"
Tabelle 5. Die grössten bekannten Lawinenkatastrophen in den Schweizer

,/alir Ort

1518 Leukerbad
1598 Bündnerland
1609 Saas Grund 57, St. Antonien 13

1609 Davos
1719 Leukerbad
1720 Rueras 100, Fetan 36, Obergestelen 84, bei Brig 40,

andere 35
1749 Bosco-Gurin 41, Ossasca 13
1808 Selva 25, andere 42 (Berner Oberland)
1818 Martigny
1827 Selkingen und Biel (Goms)
1951 Vais 19, Andermatt 13, Airolo 10, Davos 7, andere 31
1968 Davos 13, Silenen 7, andere 6

1970 Reckingen

61

100
70
26
55

295
54
67
34
52
80
26
30

Iiis ^
Besonders betroffen erscheinen dabei das Bündnerland, das *v

das Tessin, während das Berner Oberland mit seinen im Lawinen

enthaltenen 1150 Lawinenzügen in den letzten 150 Jahren wenig®

folgeschweren Lawinenniedergängen zu leiden hatte. Diese Feststel

etwas im Gegensatz zu einer Bemerkung von Coaz (1888):
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Queiig^î ®®rner Oberland mit seinem ausgedehnten, grossartigen Hochgebirge, dem

h* sagt if ^ blauen Aare, gehört zu den lawinenzügigsten der Schweiz, ja R. Kastho-
Writer Ok Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Susten (1822), dass dasuviiiwivuugvii aut vmvi riipviitwiot/ ui/u uvu auaiwii ^iu^.2.;,

Irland den Lawinen mehr ausgesetzt sei als Bünden, Uri und Tessin.»

Ei
im Berner Oberland bisher bekannte Lawinenkata-

Dezember 1808 (Tabelle 4) zeigt, dass auch dieser Landesteil
adenlawinen sehr ausgesetzt sein kann.

Tabelle 4. Lawinenkatastrophen im Berner Oberland

'«ton

n J-inTk 177012,
12. 1808

H' '1817

siïï

Gebäadeic/iäden

Or/ Torf«-
op/er

Hä«ier S/â'lle m.

andere

Fermel/St. Stephan 7 unbekannt
Wengen 8 unbekannt
Obermad/Gadmen 23, Burglaue-
nen 8, andere 11 42 24 182
An der Egg/Gadmen 15, andere 2 17 unbekannt
Unterseen 1, Fermel 1 2 11 76
Diverse — 10 64

F/eb

198

40

j
3. Beispiel einer Katastrophensituation

Dberland wurden in der Lawinenperiode vom Januar 1968
kesc^äd- ^ Schadenlawinen registriert. Damit war dies mit 74 zerstörten/
die

ggj,
Gebäuden und einer vernichteten Holzmasse von 6550 m^ für

^Winen ^ Legion zusammen mit demjenigen von 1953/54 der schwerste

^ter der letzten 150 Jahre. Da in der neuern Zeit für die übrige
^50/5i ^ Winter 1967/68 bezüglich Schadenbilanz nur von den Wintern
Urtier 1974/75 übertroffen wird, kann anhand des Jahres 1968 im
Vitien v

der Zusammenhang zwischen Schneefallintensität und
®'her vität repräsentativ dargestellt werden (Figur 1). Bereits nach
klar) "^hneesumme von 55 bis 100 cm innerhalb zweier Tage (7./8. Ja-

^^Uar^n ^ erste Häufung von Schadenlawinen mit einer Spitze am
^^hüssg muss berücksichtigt werden, dass die genannten Neuschnee-

x '^®nfu lockeres, grobkristallines und wenig tragfähiges Schnee-
yjW—^ äment fielen. Unter anhaltend sturmartigen Winden aus dem

lu Vom ~ und anfänglich sehr tiefen Temperaturen erfolgten in der
V^üschne kis 27. Januar noch weit intensivere Schneefälle mit folgenden

b- !)• die zu einer eigentlichen Katastrophensituation führten

in 4g j^nden 54_ 77 cm (27. Januar)
in 72 o'^en 78—142 cm (26./27. Januar)

stunden 97—194 cm (25726.727. Januar).
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Figur 1 Berner Oberland, Summenkurven der täglichen
Neuschneemengen(HN) und Schadenlau/inen (SL
im Januar 1968.

3. 5. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.27. 29.

Dabei bedeutet die erste Zahl die Neuschneemenge in Gsteig (H^
im westlichsten Berner Oberland) und die zweite Zahl diejenige von

wald-Bort (1570 m ü.M.). Die gemessenen Dichten des 24 Stun ®

Neuschnees betrugen vom 25. bis 27. Januar 1968 in Mürren 69
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La«,;. *
Sen de^^gerun-
Sfabeni ^rweidli-
v®"i 26 t' ®bligen)
«litVpJ "ar 1968

Bah^ S

^ie deï'ft'rasse
Sung „„ ®eschädi-

î^"*stregel wird angenommen, dass bereits bei Summenwerten ab 80
ütid "*** häufigen, grossen Lawinenniedergängen bis in die Talsohle
^On Sienf^^ bedeutenden Gefahr für Verbindungen und exponierte Teile

ungen zu rechnen ist; Summenwerte von zirka 150 cm können zu
*9iir

®ximals Schneehöhen H vom Januar 196B
Mbq reshöhe sowie Meuschneesummen vom 25.-27
li^arze Säulen).

in Abhängigkeit der
.1.1968

m.ü «M.
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eigentlichen Katastrophenlawinen führen. Die Statistik der Schaden^ ^im Berner Oberland ergibt denn auch für den 26./27. Januar eine

zusammen 33 Schadenlawinen (Total Januar 69 Schadenlawinen). /2^'
siven, anhaltenden Neuschneefälle der zweiten Lawinenperiode vom ^
Januar brachten zahlreichen Stationen des Berner Oberlandes auc «).

maximale Schneehöhen, die bis heute nicht übertroffen wurden
Der diesbezügliche Schneehöhengradient wurde mit 19 cm pro 100

henzunahme errechnet. Die Niederschlagsmengen des Januars err

Werte, die über 300 bis 400 *'/« der Normalbeträge lagen.
im ^Bei der Ortsplanung sind vor allem die vorne beschriebenen,

von anhaltend intensiven Schneefällen entstehenden Katastrophen
mit grossen Auslaufstrecken zu berücksichtigen.

4. Ortsplanung in Lawinengebieten ^
Bereits Lando/r (1886) hat sich zum Bauen in lawinengefährdet®"

bieten geäussert: ^
«Das nächst gelegene Schutzmittel gegen Lawinen bestund und besteht,r>

Baustelle fur die an gefährdeten Orten zu erbauenden Hauser und Stalle so z

dass sie im Terrain selbst die unentbehrliche Sicherstellung finden.»

Die Standortfrage ist auch heute noch für Neubauten und für

Scheidung von Bauzonen von entscheidender Bedeutung. Nachden) ^tf-
am 17. Juni 1952 durch das Eidg. Departement des Innern «Richtlinien»
Aufforstungs- und Verbauungsprojekten in lawinengefährdeten ^gtjjrgS'
erlassen und diese Richtlinien am 9. Juli 1959 den Regierungen der ^
kantone erneut in Erinnerung gerufen wurden, beschloss der Buna ^tr-
1. Oktober 1965 in der «Vollziehungsverordnung zum Bundesges^
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei» in Art. 32 Abs-

kgjne ^
«Die Kantone sind dafür besorgt, dass in lawinengefährdeten Gebieten

bäude errichtet werden. Zu diesem Zweck sollen Lawinenzonenpläne aufgebt® b

An Massnahmen zum Schutz von Gebäuden leistet der Bund keine Beitrag®' gefl"'''
der Wahl der Bauplätze keine Rücksicht auf Zonenplan oder Lawinenkatas ^

men wird, oder wo solche fehlen, Warnungen vor Bauvorhaben missachtet we

Artikel "
Der Kanton Bern kam diesem Beschluss mit den folgenden Ar

Baugesetzes vom 7. Juni 1970 nach:

Art. 3: 'In Gebieten, in welchen Leben und Eigentum erfahrungsgemässi o

aussehbar durch Steinschlag, Rutschungen, Lawinen, Überschwemmungen
Naturereignisse gefährdet sind, dürfen keine Gebäude erstellt werden. je*

*Dem Grundeigentümer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass die Geta

Baugrundstückes und der Zufahrt durch sichernde Massnahmen behoben ist-
^

Art. 20: Der Zonenplan scheidet das Baugebiet vom übrigen Gemeindeg^jgfii^
teilt das Baugebiet in Bauzonen ein, legt die Frei- und Grünflächen fest un

die Schutzgebiete sowie die Gefahrenzonen.
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&n der p^' .P'® Gemeinden bezeichnen im Zonenplan diejenigen Gebiete, welche we-
"^tbaiw ^""dung durch Naturereignisse nicht oder nur mit sichernden Massnahmen

^werden dürfen.

Über wurden die Ausführungen des Baugesetzes durch das Gesetz
spe^iei^f ^°*®*wesen vom 1. Juli 1973. Dieses Gesetz befasst sich in einem
gefgk

® Abschnitt durch folgende Artikel mit der Planung in Lawinen-
^gebieten:

t?" haut^ der Orts-, Regional- und Kantonsplanung sowie bei der Projektierung
ors«; " Anlagen, die die Waldbewirtschaftung beeinträchtigen könnten, ist die

•on von Anfang an beizuziehen.
lc 33

^ "nten r ' P®v Lawinenkataster umfasst die Kartierung und Beschreibung der be-
^ünsn i ^'"®""iedergänge. Anlage und Führung des Lawinenkatasters besorgt die

Pektion Oberland.
h 34- ry^fechj,n„ ' Lawinengefahrenkarte bezeichnet, gestützt auf Lawinenkataster und

sen der Lawinenauslaufstrecken, die lawinengefährdeten Gebiete.
• Dig r
"Sektion ^'"®"8efahrenkarten werden im Auftrag der Gemeinden von der Forst-
Jpkarte ih

'and ausgearbeitet. Die Gemeinden berücksichtigen die Lawinengefah-

p Ü>auu ^ pobietes als Grundlage für die Festlegung der im Zonenplan und in den

^hrengg^-
j

p®" "ach den Bestimmungen der Baugesetzgebung auszuscheidenden

Aktien
rnh Baudirektion holt vor Genehmigung von Zonen- und Überbauungs-

Lawinengefah rengebieten den Mitbericht der kantonalen Forstdirektion ein.
H 35- 7 r>
^be\viij: ' Bauvorhaben in lawinengefährdeten Gebieten hat die Forstdirektion im

ngsverfahren Stellung zu nehmen.

fA ""r be^Pkfb die den Vorschriften der Lawinengefahrenkarte widersprechen, kön-

durch werden, wenn die Gefährdung des Baugrundstückes und seiner Zu-
sichernde Massnahmen behoben ist.

^ Bundesamt für Forstwesen 1975 eine provisorische
^teilen «Richtlinien zur Berücksichtigung der Lawinengefahr beim
^gebejj j?" Bauten und bei der Verkehrs- und Siedlungsplanung» heraus-

^tzliç'hg^ ®®*^er im Kanton Bern bei der Anwendung der angeführten
Bestimmungen weitgehend mitherangezogen werden. Dabei er-

^hiiber h ^ Richtlinien (1975) einige grundlegende Abweichungen ge-
Kant ^ ^wägungen vom 15. August 1977 des Verwaltungsgerichtes

Sierun bezüglich der Beschwerdesache F. G., Wengen, gegen den
Kantons Bern. Unter 2 c) wird in den genannten Erwä-

^'^"gefajf^htlich bedeutet diese Bestimmung (BG Art. 3) somit, dass in roten

«D
^"gebieten keine Bauzonen ausgeschieden werden dürfen ...» und

h|'''8üngg^^polizeiliche Aspekt von Art. 3 BG liegt einerseits im grundsätzlichen Be-

be),-'® ^on cj
Neu- und Wiederaufbauten in Gefahrengebieten, und zwar unab-

J Planlichen Zuordnung, anderseits in der Pflicht der Baubewilligungs-" angebotenen Nachweis behobener Gefährdung abzunehmen.»
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Damit musste von der Baubewilligungsbehörde aufgrund des Nacl^", ^
der behobenen Gefährdung für das Baugesuchsobjekt (Umbau eines Spy ^
zu einem Chalet mit Anbau) in einem roten Lawinengefahrengebiet die ^
bewilligung erteilt werden. Der genannte Nachweis bestand darin, da ^
Bergseite (Lawinenkeil), die Seitenfassaden und das Dach des ObjeK ^

Lawinenkräfte dimensioniert, in Eisenbeton ausgeführt und aus

des Ortsbildschutzes der Betonbunker mit Holz verkleidet sowie das ^
dach mit anthrazitgrauem Eternit gedeckt werden sollte. Bis heute 1 ^
1981) fand sich glücklicherweise kein genügend finanzkräftiger Ba^ôilte-
zudem sein Leben in einem roten Lawinengefahrengebiet verbringen

re
an''

Der Verwaltungsgerichtsentscheid (1977) enthält noch einige weit

im Hinblick auf die Richtlinien (1975) beachtenswerte Erwägungen:
»ssnahuif

«3 b) Damit ist bereits gesagt, dass neben den baulichen Sicherungsrna
auch organisatorische Vorkehren als geeignet angesehen werden müssen, um U.

weis i. S. von Art. 3 Abs. 2 BG zu erbringen. Das gilt freilich nur für jene Gelj
die zur Zufahrt i. S. von Art. 3 Abs. 2 BG gehören, also für die Zufahrt i. c. S*

sogenannten Zugang (ab Strassen-/Wegnetz bis zum Gebäude) sowie für die

Vorplätze und Gartenteile des Baugrundstückes. Das Gebäude selber muss

sicher konstruiert sein, ansonsten das Eigentum nicht als gesichert gelten ^giV/ä'
organisatorische Sicherungsmassnahmen fallen zuverlässig funktionierende ^ gvä'

chungs- und Alarmdienste, die Zugangssperre zu gefährdeten Gebieten und

kuation aus nicht lawinensicheren (vorbestehenden) Bauten in Betracht.»
gefall

«5 a) Umbauten und Zweckänderungen bestehender Bauten in Lawinen» gjjes-

gebieten bewirken häufig eine Erweiterung des potentiell gefährdeten Perso

Der Art. 3 BG verbietet jedoch — im Gegensatz zu den mehrfach zitierten
gefahrenkarte-«Richtlinen» und «Legende und Vorschriften zur Lawinengeta ^lech''
1974», denen freilich keine Gesetzeskraft eignet — solche Bauvorhaben nicht

hin. Er macht lediglich in Absatz 2 das Bauen vom Nachweis behobener ®. gjweif
gig. Es ist offensichtlich, dass zur Abnahme des genannten Nachweises die

^
rung des gefährdeten Personenkreises» kein taugliches Entscheidkriterium abgi

h d^
Wenn auch die Erweiterung des gefährdeten Personenkreises n «et®''

genannten Verwaltungsgerichtsentscheid (1977) kein taugliches B

dungskriterium abgibt, so wird gemäss Richtlinien (1975) dieses K yyol»

doch bei den subventionswürdigen Direktschutz- und andern Bauten

vom Bund wie vom Kanton Bern nach wie vor angewandt.

aus
de"

Die Bedeutung der gemeindeeigenen Lawinendienste ergibt sich f. pje

Erwägungen 3 b) des genannten Verwaltungsgerichtsentscheides '
pjgjjst®'

organisatorischen/operationeilen Lawinenschutzmassnahmen dieser^
die unter anderem auf zuverlässigen Beobachtungen der Schneedec

Wetterentwicklung beruhen müssen, bezwecken vor allem die Ab „te"'
der Gefahr für alle Bewohner und Benützer von nicht geschützten (jar
Einrichtungen, Verkehrswegen sowie von dorfnahen Erholungs-
gebungsräumen.
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5. Planung und Lawinenverbauung

Wo
so^ie h

®®er die finanziellen Möglichkeiten des Bundes und der Kantone
die

or
Gemeinden und übrigen Bauherrschaften dies zulassen, wird man

Mue
® "'satorischen Schutzmassnahmen durch permanenten baulichen La-

Erdvgj. Aufforstungen ablösen. Als baulicher Sofortschutz kommen
die oiei^ - "gen Direktschutzmassnahmen an Einzelobjekten in Frage,
diingj^io einzigen Bausaison erstellt werden können. Genügend gross
allem h

Leit- und Auffangwerke sowie Bremsverbauungen stellen vor
Verbat ' ausgedehnten und unzugänglichen Anrissgebieten oft die einzigen
^rbau "^Möglichkeiten dar. Mit den meistens sehr langfristigen Anriss-
^Otien ^öb. 2), verbunden mit der Begründung neuer Schutzwälder,
flusst ^ Gefahrenverhältnisse ganzer Gebiete am nachhaltigsten beein-
(Abb 3^ damit auch die Lawinengefahrenkarten modifiziert werden

2%, 2

"ü.uMorn (2004
"it einl' ^mbiniert
H M? "» (2004

einer &St,,'""*-
SJ"®"8ver-
fC®^fder
<^des
de« Schutz

% M ®rienz-
Sg J^egrün-

Wieder-N ^rstör-
Hüf er

U®êsm Ver-
% ^assnah-

b 1

^'Ztere Verbauungsart, bei welcher heute Kosten bis zu 750 000
Hektare entstehen, eignet sich daher vor allem zum Schutz

° er und Siedlungsräume.
bereit

^ ei(jgg^..^®d 1876 (aufgrund des Bundesgesetzes vom 24. März 1876 betr.
i^Qtlicb^^he Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge) und
^ Kam öem letzten grossen Lawinenwinter 1950/51 sind mit Bundes-

.% nsbeiträgen erhebliche Aufwendungen für Lawinenverbauungen

di and
3). Im Vergleich zu den gesamten Bundesausgaben

Huf« landschaftsrelevanten Bundesausgaben sind diejenigen für
^ Terr ^""^sprojekte (Kulturen, Entwässerungen, Lawinenverbau, Bach-

^verbau) mit einem Anteil von beispielsweise 0,14% im Jahre
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Figur 3 Die Entwicklung der forstlich subventionierten Lawinen-
verbauungen 1931 - 1979/80,

Kosten Lau/inenverbau ---Laufmeter Mauerterrasseb
Laufmeter Stütz-
verbauungen Laufmeter Galerien

AWI/4««^ rer

«Die Pfleg® " vor'
Bergwälder ^
aussetzung
Sicherung ^hl-
Schutz- und ^fahrtswtrku uade

Ohne eineg ^al-
und stabi

dung war ^„t
Alpengebier^id-
bewohnbar- jfli

pflege beS
j eri-

-"ESS**
sehen Inter

ist Aufgab® d«r

Waldbesitz ^et-
dafür keine

Stützung jj »

i;^hkeit ^ c«6'
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1979
v.

den L ^hwindend klein (Tabelle 5). Die Aufwendungen des Bundes für
forst^^®®iverbau allein belaufen sich auf rund 50 °/o derjenigen für Auf-

8s- und Verbauungsprojekte. Dabei muss festgestellt werden, dass

Auff,
orstu Verhältnis der Ausgaben des Bundes für forstlich subventionierte

"8s- und Verbauungsprojekte zu andern landschaftsrelevanten Bundesausgaben

%

19ST

1955

i960

1965

1570

197s

1979

,4nfai/ an Bandeiaiiigaèen

<4ii//oriritngi-/ Landwirt- Sfraüen Lofa/ Blindai-
Ferèauangîpro/e^fe icZia/t auigaèen

1000 Fr. % % % 1000 Fr.

1070 0,065 6,95 2,08 1 650 475
4 812 0,245 10,68 3,88 1 960 989
6 755 0,313 13,20 3,33 2 161 003
7 700 0,155 11,22 16,59 4 957 232

16 605 0,212 9,93 13,75 7 834 458
21 790 0,169 9,75 10,05 13 669 922
24 000 0,143 8,92 8,16 16 746 881

®r Ant -1

^geuojv,
^ lü" den Lawinenverbau seit dem Jahrzehnt 1951—60 ständig

^lle
g)

hut trotz der Lawinenkatastrophen von 1968 und 1975 (Ta-
""ehrte V einer gewollten Förderung der Bestrebungen für eine ver-
j^len du^ejt im Alpenraum gegenüber Lawinen kann angesichts dieser

^ zunehmenden Verkehrsaufkommens und der ständig zu-
j®Ü njtj Bedeutung des Tourismus nicht gesprochen werden. Im Gegen-

b
ihßsn^ ^eits seit einigen Jahren wegen fehlender Bundesmittel Ver-

9jekte zugunsten von Strassen und Bahnen abgelehnt und andere
Gunsten von Siedlungen und Dörfern reduziert oder zurückgestellt

Ihorst,/* Entwicklung des Anteiles der Bundesbeiträge für Verbauungs- und
Ssprojekte im Verhältnis zu den gesamten Bundesausgaben von 1925—1979

Farhawingi- und Ait//orili<ngipro/'e/tre'

Biindeîaiiîgaèan
__

Vi///onen Franken
GciamAoilen
Fr.

ßitndeifteilrägc
Fr.

%
von 2

l93n
2 3 4 5

-1940

"1950

"i960
"1970

"1979

2 346,1
6 718,6

21 127,2
21 668,4
53 660,3

121 335,9

9 645
14 953
10 451
69 211

175 854
326 079

5 641
9 107
5 367

53 190
108 221
199 032

0,24
0,14
0,02
0,25
0,20
0,16

ff"* We$e Wege geleitete Subventionsabbau wird diese Situation noch
%schw ^ verschärfen, indem die Kostenanteile der ohnehin schon

nhen Berggemeinden stark ansteigen werden. Es stellt sich daher
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den parlamentarischen Vertretern der Gebirgskantone die Pflicht un ^
gäbe zu verhindern, dass die vom Bund für den Lawinenverbau u

Forstwirtschaft zur Verfügung gestellten Mittel nicht noch weiter ^iete*
sondern im Sinne einer langfristigen Planung zugunsten des Alpeng

angehoben werden. ^Bis diese vom Bund zur Verfügung gestellten Beiträge vergrössert
können, ist eine gezielte Zuwendung der forstlichen Lawinenverbau^^
kredite nach grundsätzlichen Überlegungen unumgänglich. Die vorha® gjj

Mittel sind ausschliesslich dem Schutze des Menschen in seinen Behau ^
und Dörfern zukommen zu lassen. Der Schutz von Strassen und Bahu^^,
falls nötig und unaufschiebbar, durch andere als forstliche Mittel er ^
Durch den Bau von Galerien mit ihrer linearen Schutzwirkung hät*

Wald vor der Zerstörung durch Lawinen gerettet oder kein neuer Sch

gegründet werden. Forstlich subventionierte Anrissverbauungen zum jg

von Verkehrswegen oberhalb der Waldgrenze sind ebenso zweckfr®

sie mit dem Schutzwaldgedanken nichts zu tun haben.

6. Planung von Transportanlagen in Lawinengebieten

Die Richtlinien (1975) sollen dazu beitragen, dass auch bei der ^
tung von Anlagen jeder Art sowie bei der Erteilung von Bewilligung
Konzessionen die Lawinengefahr Beachtung findet.

Aufgrund der «Verordnung über Bau und Betrieb von eidg. ^^rs-
nierten Seilbahnen (Seilbahnverordnung)» überbindet das Eidg- „juiß"
und Energiewirtschaftsdepartement bei der Konzessionierung von Sei

und Transportunternehmungen Auflagen, die sich auf die Anlage
Betrieb der Seilbahnen sowie auf Pistenmarkierungen, Pistensp®' jjgS'

Schneebeobachtungen, Lawinenwarnungen und den Kontroll- und K

dienst beziehen. Die vom Bundesamt für Verkehr im Konzessionier
fahren verlangten und von den Gesuchstellern beim Eidg. Institut
und Lawinenforschung einzuholenden Gutachten über die Lawinen ^Ji
des Projektes äussern sich neben den möglichen Schutzmassnahm

über die Anlage der Pisten.

Für die nicht eidgenössisch konzessionierten Kleinluftseilbahnen
Ufte erlassen die Kantone die nötigen Vorschriften. tje

ybef
Der allgemeine Grundsatz der schweizerischen Rechtsordnung ^ g|ci'

Verkehrssicherungspflicht wird in der «Verkehrssicherungspflicht
abfahrten» (1976) wie folgt umschrieben: ^ut-

Ii 6 ^ ftl
«Wer eine Gefahr für andere schafft oder unterhält, ist verpflichtet,

baren Massnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass aus dieser Gefahr
Schaden entsteht. „rti^

nfl ^
Das Zurverfügungstellen oder Eröffnen einer markierten Skiabfahrt Kan

Gefahren begründen.»
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Met,-® bis heute die Beachtung der Lawinengefahr durch die Pro-
v^rstä rM-' ^®"zessionserteiler und Transportanstalten ausgewirkt? Selbst-

Tourist können wir an dieser Stelle nicht auf die Hunderttausende von
?Wajjp Antreten, die unbeschwertes Wintervergnügen gefunden haben;
derup ® wenden wir uns den negativen Erscheinungen zu, deren Verhin-

^gestrebt werden soll.

'eu letzten 10 Jahren 1969/70 bis 1978/79 insgesamt 52 bekann-
^rden^^^e durch Lawinen (mit weitern Dunkelziffern muss gerechnet
dert. p ^ ^ verschiedenen Transportanlagen sind in Tabelle 7 aufgeglie-
"ntf jg ^^rtungsgemäss entfallen dabei 70 % der Schadenfälle auf Skilifte

% auf Sessel-/Gondelbahnen und Seilbahnen.

7. Lawinenschäden 1969/70 bis 1978/79 an Transportanlagen

Trarcsportarc/age

ogeteii

Sten^^'onen g

A^deii oh 38

total
^ "ähere Angaben 9

'ai zerstört 3

S&i/i/fe Se.ree/-/Gon4e/Z>a/men
Sei'/-
èa/inen

^*ch L-

^tstand kostenmässig erfasste Schadenfälle aus den Jahren 1970—77
Von dabei

j.j, 2
— an den betroffenen Anlagen eine Schadensumme

'^69/?o 000.—. Zur Ergänzung dieser Zahlen seien für die Zeit von
^ferte ç. •

1978/79 auch die Folgen von 23 Lawinenniedergängen auf

trotten erwähnt: Es wurden dabei 121 Personen verschüttet, 24

.W «et* und 12 Personen getötet; Lawinenunfälle, bei denen es nur
*^ht erfa^^' keine Tote oder Verletzte gab, sind von diesen Zahlen

(jgj.
^t. Es muss ferner darauf aufmerksam gemacht werden, dass kei-

j^iittetgj^pknnten 52 Schadenfälle an Transportanlagen mit den 121 ver-
'"igt. srsonen auf offenen Pisten und Transportanlagen zusammen-

jJ!^ührten Schaden- und Unfallzahlen von Transportanlagen und

^'gnissg^^ '^ssen Zweifel entstehen, ob zur Abwendung von Schaden-
•

* ZjWÇUVI Cillol&llvilj V/U /iUl AUWtllUUllg VU11 üLliüULli

^Uch ^klich alle zumutbaren Sicherungsmassnahmen ergriffen und

1^'^heo der notwendigen Konsequenz durchgeführt wurden. Einerseits

'>r -
a '^heer-if^^^dienste. Grundsätzlich muss gefordert werden, dass in

a ve
deten Gebieten Menschenansammlungen wegen Transport-

'atyjj. Wieden werden. Vor allem Talstationen müssen daher unbedingt
Sicheren Standorten angelegt werden; für Bergstationen stehen

lensich^ ^ Bedenken auf die Erteilung von Konzessionen für nicht

I Transportanlagen und andererseits auf die Wirksamkeit der
^erilnOcrli /-vM /T«niM/ln/\4-r>llnL «Miin/i /vnfrtw/JnW' /l nnn Irt
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vielfach weitgehend lawinensichere Grate, Kuppen, Kreten und Gelänge ^

zur Verfügung. Wo diese sichern Standorte für Tal- und Bergstatione^
vorhanden sind, ist deren Gefährdung durch bauliche Massnahmen
heben (Anriss-, Ablenk- und Auffangverbauungen).

Wo in lawinengefährdeten Gebieten Stützen zu Transportante^"
zu vermeiden sind, müssen die Stützen durch bauliche Massnahmen ^

Direktschutzmassnahmen möglich) unbedingt geschützt werden. Dies ®
^iet®

allem für Stützen zu Seil- und Sessel-/Gondelbahnen, die gefährdete ^ps-
überfahren, Zubringerfunktionen erfüllen und mit denen auch Rnc

porte ausgeführt werden können oder müssen. ^.j,
Skilifte, Pisten und Abfahrtsrouten, deren Anlage in der Schweif ^

in lawinengefährdeten Gebieten mehr oder weniger möglich ist, ^.gp/
diesem Land fast ausnahmslos durch operationeile Massnahmen l ".

Öffnen, Betriebseinstellungen, künstliche Lawinenauslösung) _8 ^j,gS'
Grundsätzlich ergeben sich berechtigte Bedenken zu diesem Sic

^ ^t-
system: Dieses stützt sich einzig auf menschliche Entscheidungen
sprechend möglichen Fehlbeurteilungen ab und bedient sich der M

der künstlichen Lawinenauslösung, die an sich keine ganz zuverlässig® ^,5-
heit geben kann. In vielen Fällen unterbleiben die nötigen künstlich
löseversuche oder werden nicht sachgerecht und konsequent genug pist®"

führt; jeden Winter werden neue Fälle von Lawinenniedergängen " ^tis®'
und Verkehrsverbindungen bekannt, die nach negativ verlaufenen $,

versuchen geöffnet wurden. Fragwürdig wird ein System, wenn ^pf
in den vier vergangenen Wintern 400 Minenwerferschüsse abgeg®

den, ohne eine einzige Lawine auszulösen. ^ft
Zur Abdeckung der beschriebenen Unzulänglichkeiten muss m ,^4

auch bei den Skiliften und Pisten viel stärker als bisher auf eine

lawinensichere Linienführung gedrungen werden. Wo lawineng

Abschnitte nicht zu umgehen und Schlüsselstellen vorhanden sin '

in Zukunft neben den operationeilen Sicherungsmethoden vermehrt

Schutzmassnahmen verlangt und realisiert werden (Abb. 4). jitig""^
Mit diesen Bemerkungen wird neben einer verstärkten Berückst^.^

lawinensicherer Standorte/Gebiete die vermehrte Anwendung ^fd®^'
Schutzmassnahmen zugunsten von Transportanlagen und Skipisten §^pd®"
Baulich nötige Schutzmassnahmen dürfen nicht aus finanziell®^ p®

unterbleiben. Die baulichen Massnahmen sollen als eine wirksam® t,!®**

tige Ergänzung des Einsatzes von rund 120 Minenwerfern und K ^^iö®"
und der über 10 000 jährlichen Sprengversuche zur künstlichen

auslösung aufgefasst werden. ^
d®'

Der Pistendienst und damit der Lawinensicherungsdienst werd®" jpeil

Schweiz in den meisten Fällen von den entsprechenden Transpo t

mungen ausgeübt. Die nötige Unabhängigkeit dieser Sicherungs
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ihre p
ist

(jgk .^heidungen vor allem bezüglich Sperren und Öffnen der Anlagen
(îraiK^ entscheidender Bedeutung; die Sicherheit der Anlagebenützer

Portanlagen und Pisten) hat allen andern Belangen vorzugehen.
1)^ L

Den ^ fote zu vielen einzelnen Transportanlagen wie auch zu verschiede-
reri Pi-t 'sch ganz erschlossenen Gebieten überhaupt keine lawinensiche-
Und

an
^ yorhanden sind, ist es um so wichtiger, dass bestens qualifizierte

^
^bildete Sicherheitsverantwortliche im Einsatz sind.

eigentlicher Kontrollorgane bezüglich Einhaltung und konse-

^regelt bung der Konzessionsvorschriften ist bis heute nicht genügend
Rossis bedarf dringend einer Lösung. Vor allem wegen der nicht eid-
Bahlen h •

konzessionierten Skilifte mit den grössten Schaden- und Unfall-
Portai ^ogt sich die Schaffung von eigentlichen «Richtlinien für Trans-

^forde^'ten bezüglich Lawinengefährdung» auf. Der Zweck dieser
leiten

u
"gen besteht in einer einheitlichen Beurteilung gleicher Gegeben-
m einer einheitlichen Auflageerteilung. Auszuarbeiten wären der-

> Unternien
^tlm der

;>nd7'®n;
K^tens. ge-

"""iüe„ ver-
Snen„.Vitien
!<>eine

^ipiste^bare

- - '
- •• v^k

« * f*
- / V;

.j«. *. - -/i - - "T-y -"«-v.

irienf beispielsweise durch das Eidg. Institut für Schnee- undU^hti
^spor^^bung, Weissfluhjoch, in Zusammenarbeit mit Vertretern der

Unternehmungen und der Konzessionsbehörden.
1 ^Ul ^ i

ja
soi kurz auf das heute gültige Konzessionierungsverfahren in

I974 ' barland Österreich hingewiesen. Dort fanden am 21. Dezem-

n
^ Und e' unmittelbarer Nähe einer Bergstation auf einer Steilhang-

:
P

äep t darunter liegenden vielbefahrenen, präparierten Piste 9 Perso-
bei (j^uentod; 12 weitere Skifahrer verloren am 31. Dezember 1974

Palstation eines Skiliftes ihr Leben in einer Lawine.
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-il saö^
Als unmittelbare Folge auf diese schweren Lawinenunglücksfalls

das Bundesministerium für Verkehr am 22. Januar 1975 an alle L

hauptleute einen Erlass betreffend «Lawinenschutz im Bereich von h

nen und Schleppliften». Darin sind folgende bedeutendste Punkte entn
gt^lJÖ^

«Das Vorhandensein einer sicheren Skiabfahrt... ist eine Voraus

für die Konzessionserteilung.»
• herb

«Bei Genehmigung neuer Schlepplifte ist auf die Lawinensie

der Schleppliftanlagen samt Stationsbereichen Bedacht zu nehmen-»
^

In einem Zusatzprotokoll vom 4. 9. 1975 des Bundesministeriu^.^
Land- und Forstwirtschaft wird ergänzt, dass für neue Anlagen nie"'
des Begriffes «ständige Lawinensicherheit» temporäre Massnahme

ausreichen.
^

Auch wenn in der Schweiz, nicht aber in Österreich, für die kuß

Lawinenauslösung Minenwerfer 8,1 und 12 cm sowie Raketenrohre z
<jie

fügung stehen, so kann doch der Erlass vom 22. 1. 1975 auch

Schweiz wegweisend werden.
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Résumé

Avalanches et planification
Pgj,' _

'^Phes ""^®®®nt, en Suisse, des avalanches prennent les proportions de catas-
lières à des victimes et de graves dommages. Ainsi, parmi les cent der-
1967/g^ées, les hivers 1887/88, 1916/17, 1934/35, 1944/45, 1950/51, 1953/54,
'fiches ' *'®/70 et 1974/75 jouissent-ils d'une triste notoriété pour leurs ava-
le. Vents^^^P^'l^es. Liées à de fortes chutes de neige ininterrompues et à

Pénètrg^ ^'®f®°ts, ces avalanches se détachent presque toujours d'elles-mêmes,
les ru „Profondément dans les zones habitées où elles occasionnent les victimes

§ats que l'on sait.
t g |> X A

Aillent tension des constructions dans les regions menacées, qui entraîne
des pertes matérielles et financières, et diriger la pression de l'habitat

b ^gio„ rirs sûrs, telle doit être la finalité poursuivie par la planification locale
"etne^

® P^" l'aménagement du territoire en montagne. Dans le canton de
baliser „ ^ articles de la loi sur les forêts et les constructions permettent de

^
<*s objectifs.

«>ent ex? ^'une transformation ou d'un changement de destination d'un bâti-
^rit

p^g
situé dans un secteur menacé, des mesures techniques de protection

^CtPitiujjg^^'fcs. Pour les régions déjà construites exposées aux avalanches, les

^trictiouj Concernées ont à charge d'organiser certaines mesures, comme les
Officiel circulation, les évacuations, le cas échéant le déclenchement

avalanches et les secours aux sinistrés (organisation d'un service
' des avalanches).

1 Uraitt 1
*

Menace ^ dernières années, de 1970 à 1979, afin de réduire ou d'écarter
çjg

fae font peser les avalanches sur les villages, les zones d'habitat et les

^oisenjg°^^nication, 20 millions de francs ont été consacrés à des projets de
Cfestishg t>

^ Ce défense contre les avalanches subventionnés en vertu de la loi
P'Ps

qijg
' °urtant, la part des contributions de la Confédération ne représente

j^tribpti ' ^ c^^'^on de l'ensemble des dépenses de l'Etat. A long terme, ces
fie ^ révéleront insuffisantes, étant donné le rapide accroissement du

es régions alpines.

^Posées ^Cication et l'exploitation d'installations de transport dans les zones

$i'^ de so
Palanches méritent aussi un examen plus approfondi. Il est néces-

' ' l'octroi de nouvelles concessions à de plus sévères conditions,
gjg-

Usurer la sécurité des usagers de telles installations; quant aux équipe-
ats, il faut réexaminer les mesures de sécurité.

Traduction: 7.-G.
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